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  Die g esetzliche Unfallversicherung
Die Kommunale Unfallversicherung Bayern (KUVB) und die 
Bayer. Landesunfallkasse (Bayer. LUK) sind die Träger der 
 gesetzlichen Unfallversicherung der öffentlichen Hand in 
 Bayern. Sie sind zuständig für den Unfallver sicherungsschutz 
der Beschäftigten im öffentlichen Dienst, Kinder in Tagesbe-
treuung oder Kindertagesstätten,  Schüler, Studierenden und 
der ehrenamtlich Tätigen.

Unfallversicherungsschutz für Freiwillige Feuerwehren 

Über die gesetzliche Unfallversicherung sind auch Per sonen 
geschützt, die sich im Interesse der Allgemeinheit in be-
sonderer Weise engagieren. Aus diesem Grund sind die Mit-
glieder der Freiwilligen Feuerwehren umfassend  abgesichert, 
falls sie bei ihrem Feuerwehrdienst einen Körper- oder Ge-
sundheitsschaden erleiden sollten.

Versichert sind 

•  Mit glieder der Freiwilligen Feuerwehren und Angehöri-
ge der Jugend- oder Kinderfeuerwehren, 

•   Teilnehmer an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen 
der Feuerwehren,

•  P ersonen, die der Feuerwehr bei einem Einsatz helfen 
oder von ihr zur Hilfeleistung herangezogen werden.

Beamte von Berufsfeuerwehren werden durch andere 
 gesetzliche Vorschriften vor den Folgen von Dienst-
unfällen geschützt.



   Wann sind Sie versichert?
Versichert sind alle Tätigkeiten, die den Aufgaben und 
 Zwecken der Feuerwehr dienen und die als Feuerwehr-
dienst angeordnet sind;

• Brandbekämpfung, Rettungs- und Bergungsmaß-
nahmen, technische Hilfeleistung und Beseitigung von 
Notständen, 

• Maßnahmen im Brandschutzdienst des Katastrophen-
schutzes,

• Übungen, Ausbildungsveranstaltungen, Lehr- und 
Informationsfahrten,

• Arbeits- und Werkstättendienst,

• Feuerwehr Dienstsport, wenn er regelmäßig als 
 Feuerwehrdienst angesetzt ist und dazu dient, die 
 körperliche Leistungsfähigkeit der Feuerwehrange-
hörigen zu fördern,

• Veranstaltungen, deren Ziel die Mitgliederwerbung  
oder die Darstellung der Aufgaben der Freiwilligen 
 Feuerwehren in der Öffentlichkeit ist,

• sonstige Veranstaltungen, wenn sie von einem Vor-
gesetzten angeordnet sind.

Außerdem sind auch die Wege zum Feuerwehrdienst und 
nach Hause gesetzlich unfallversichert. Nicht versichert 
sind Feuerwehrangehörige bei privaten Tätig keiten (z. B. 
Essen und Trinken; privates Zusammensein im Anschluss 
an dienstliche Veranstaltungen), bei Unterbrechungen  
der an sich versicherten Wege, auf Umwegen oder bei 
 Unfällen infolge Alkohol. 

 



  W as leisten wir?
Unsere wichtigste Aufgabe ist die Verhütung von 
 Arbeits- und Wegeunfällen, Berufskrankheiten und 
 arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren. Wir beraten die 
Feuerwehren vor Ort, bieten Seminare an und wirken mit 
bei der Erstellung des Vorschriften- und Regelwerks. 

   Und wenn etwas passiert?
Nach einem Unfall kümmern wir uns darum, dass Sie 
bestmöglich medizinisch versorgt werden. Und weil 
 alles von uns aus einer Hand kommt, sind die Leistun-
gen optimal aufeinander abgestimmt: von der Akut-
versorgung bis zur lebenslangen Rente. 

Unsere Leistungen auf einen Blick 

•  Hei lbehandlung und Pflege 

•  är ztliche/zahnärztliche Behandlung 

•  Auf enthalt in einem Krankenhaus oder einer 
Rehabilitationsklinik

•  Ar znei-, Heil-und Hilfsmittel (z. B. Brillen, 
Hörgeräte, Gehhilfen) 

•  F ahr-und Transportkosten

•  Pfleg e, Pflegegeld, Pflegekraft, Heimpflege 

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

•  beruf svorbereitende Maßnahmen 

•  beruflic he Ausbildung, Umschulung 

  

 



Unsere Leistungen auf einen Blick

Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und  
ergänzende Leistungen

•  Kr aftfahrzeughilfe (z. B. behinderungsbedingte 
Zusatzausstattung)

•  W ohnungshilfe (z. B. behindertengerechter 
Umbau)

•  Hau shaltshilfe

•  R eisekosten

•  är ztlich verordneter Rehabilitationssport

Geldleistungen

•   Verletztengeld für die Dauer der Arbeitsunfähig-
keit. Es wird in der Regel in unserem Auftrag über 
die Krankenkasse ausgezahlt. Die Höhe bemisst 
sich nach dem Verdienst im letzten Lohnabrech-
nungszeitraum. Für Selbständige richtet sich die 
Berechnung des  Verletztengeldes nach dem im 
Kalenderjahr vor der Arbeitsun fähigkeit erzielten 
Arbeitseinkommen (Steuerbescheid).

•  Über gangsgeld während der beruflichen Reha-
Maßnahmen. 

•  Unf allrente, wenn die Erwerbsfähigkeit länger als  
26  Wochen um mindestens 20 % gemindert ist.

•  L eistungen an Hinterbliebene: Sterbegeld, Hinter-
bliebenenrenten und -beihilfen.

•  A bfindung von Renten (unter bestimmten Voraus-
setzungen und auf Antrag).

•  Mehrlei stungen: zusätzliche Zahlungen für die 
Dauer des Anspruchs auf Verletzten- oder Über-
gangsgeld und zur Versicherten- bzw. Hinter-
bliebenenrente. Sie sollen diejenigen, die sich im 
Interesse der Allgemeinheit engagieren, nach 
 einem Unfall finanziell zusätzlich absichern.

Übrigens: Alle Leistungen der Kommunalen  
Unfall versicherung Bayern sind steuerfrei.
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  Und w enn etwas passiert?
• Wenn Sie ärztlich versorgt werden müssen, teilen Sie bitte 

der Ärztin/dem Arzt mit, dass es sich um einen Feuerwehr-
dienstunfall handelt und die KUVB  zuständiger Unfallversi-
cherungsträger ist.

Informieren Sie umgehend den Kommandanten. Er muss 
die Unfallanzeige ausfüllen und über die Gemeinde an die 
KUVB weiterleiten. Die Vordrucke sind im Internet  unter 
www.kuvb.de im  Bereich „Service“ zu finden.

Bitte den Feuerwehrdienstunfall dem Arbeitgeber mit teilen.

Informieren Sie bei schweren Unfällen umgehend die  
KUVB  telefonisch unter 089 36093-440 oder per Fax   
unter 089 36093-135.

Bei leichten Unfällen ohne ärztliche Behandlung ist in der 
Regel keine Unfallanzeige erforderlich. Die Unfälle müssen 
trotzdem dokumentiert (z. B. im Verbandbuch oder in der 
Personalkartei) und der Gemeinde formlos gemeldet werden.

• 

• 

• 

• 

  Ihr K ontakt zu uns
Kommunale Unfallversicherung Bayern
Ungererstraße 71, 80805 München

Versicherungs- und Entschädigungsrecht
Service-Center: 089 36093-440
E-Mail: servicecenter@kuvb.de

Prävention
Backoffice: 089 36093-599
E-Mail: praevention@kuvb.de

• www.kuvb.de
Stichwort: Feuerwehren
(Webcode 168)

  




